
Stadtverwaltung Heidenheim Az.:650.3336

Recht, Ordnung und Sicherheit

Grabenstr. 15 * 89522 Heidenheim an der Brenz

Antrag auf Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis 

im öffentlichen Straßenraum

Angaben zum Antragsteller

Name:
vollständiger Name, bzw. 

genau Firmenbezeichnung

verantwortliche Person

Anschrift:

Telefon / Fax:

E-Mail:

Art der Sondernutzung O Gerüst O Informationstand

O Container O Verkaufstand/stände

O Werbetafel O Außenbewirtschaftung

O Baustelle O Sonstiges

Genaue Beschreibung
der Örtlichkeit/
Ort der Sondernutzung

Platzbedarf Länge: m Breite: m Gesamtfläche m²

Handelt es sich um O Gehweg/Straße O Fußgängerzone

O Parkplatz O sonst. Straßenfläche

Dauer der 
Sondernutzung O jährlich
bzw. Datum

Uhrzeit (Info-Stand)

Wird im Vorfeld eine Auf- / 
Abbauzeit benötigt ? O ja, Dauer O nein

Bei größeren Belegungen, z. B Außenbewirtschaftung oder sofern eine genaue 

textliche Beschreibung nicht möglich ist, bitten wir um eine maßstabsgetreue Skizze.

Hinweise:

Die Belegung des Straßenraumes darf erst nach Erteilung einer Erlaubnis erfolgen.
Bei nicht Beachtung kann eine Anzeige wegen unerlaubter Sondernutzung erfolgen.

Bei Belegung eines Gehweges müssen je nach Bedeutung zwischen 1,50 und 2,00 m Restbreite verbleiben.

Eine Mindestdurchfahrtsbreite von 3,00 m muss im Bereich von Fahrbahnen/Fußgängerzonen stets verbleiben.

Es werden nur vollständig ausgefüllte Anträge bearbeitet !!!

Ort, Datum Unterschrift

Tel. 07321/327 3213 * Fax 07321/323 - 3213

E-Mail: recht.ordnung@heidenheim.de
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